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Abkürzungsverzeichnis

UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation

VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport

EU Europäische Union
EWR Europäischer Wirtschaftsraum
LSVA Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe
BFT Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Technologie

DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports

UE Union européenne
EEE l'Espace économique européen
RPLP Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
FRT Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation
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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Konjunkturlage- und politik

Im Nationalrat, der die Gelegenheit zu einer grossen wirtschaftspolitischen Debatte
nutzte, sprach sich die SVP grundsätzlich gegen das Programm aus, obwohl ihre
Vertreter in der vorberatenden Kommission keine entsprechenden Einwände formuliert
hatten. Solche Programme würden nur den staatlichen Einfluss auf die Wirtschaft
stärken und die Staatsausgaben erhöhen. Akzeptabel sei nach Ansicht der SVP einzig
eine Förderung des Strassenbaus sowie Steuersenkungen für Unternehmen und
Familien. Ihr von Zuppiger (svp, ZH) gestellter Rückweisungsantrag wurde mit 136 zu 42
abgelehnt. Ebenso wenig Erfolg hatte der SVP-Antrag, auf die Veränderungen beim
Wohneigentumsförderungsgesetz zu verzichten. Der Ständerat führte ebenfalls eine
ausgiebige Debatte über die Wirtschaftslage und über eine sinnvolle Konjunkturpolitik
durch, wobei das Paket nicht in Frage gestellt wurde. Die Forderung der Grünen (Mo.
08.3941) nach einem wesentlich umfangreicheren Konjunkturförderungsprogramm im
Umfang von 8 bis 10 Mia Fr., wovon ein Drittel schon im Jahr 2009 auszugeben wäre,
lehnte der Nationalrat mit 132 zu 62 Stimmen ab. Keine Chance hatte auch eine Motion
Leutenegger (sp, BL; Mo. 08.4029), welche für 2009 Förderungsmassnahmen des
Bundes von 6 Mia Fr. verlangte. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2009
HANS HIRTER

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im Sommer behandelte der Ständerat die Vorlage zu den Sofortmassnahmen im
Bereich der Ehepaarbesteuerung. Eintreten war unbestritten. In der Detailberatung
sprach sich der Rat mit 25:10 Stimmen für den neuen Verheiratetenabzug auch für
Paare aus, bei denen nur ein Partner erwerbstätig ist, und verwarf damit einen
Minderheitsantrag Sommaruga (sp, BE), welcher diesen streichen wollte. Die Vorlage
passiert die Gesamtabstimmung mit 35:0 Stimmen.

Im Nationalrat hatten ein Nichteintretens- und zwei Rückweisungsanträge keine
Chance: Eine Minderheit Genner (gp, ZH) fand es unverständlich, vor dem anstehenden
Systementscheid Splitting/Individualbesteuerung kostspielige Sofortmassnahmen zu
beschliessen. Eine Minderheit Jacqueline Fehr (sp, ZH) forderte statt des neuen
Verheiratetenabzugs eine Tarifanpassung, um keine Ungerechtigkeit bei den
Rentnerpaaren zu schaffen, während Wäfler (edu, ZH) das Steuersystem auf den
Haushalt als wirtschaftliche Einheit abstützen wollte. Gemäss Bundesrat Merz schaffe
eine Tarifanpassung statt des Verheiratetenabzugs neue Probleme. In der
Detailberatung unterlag ein Minderheitsantrag von Jacqueline Fehr (sp, ZH), der statt
des Verheiratetenabzugs auch für pensionierte Ehepaare, die über zwei
Renteneinkommen verfügen, den höheren Zweiverdienerabzug vorsah. Bundesrat Merz
lehnte den Zweiverdienerabzug für Rentner vor allem aus finanziellen Gründen ab. Die
Kommissionssprecher Zuppiger (svp, ZH) und Favre (fdp, VD) räumten eine
Benachteiligung der verheirateten Rentner ein, doch schien ihnen diese im Hinblick auf
das neue Steuersystem, das in absehbarer Zeit realisiert werden soll, vertretbar. Die
Vorlage, die Mindereinnahmen von 650 Mio Fr. (davon 540 Mio für den Bund) zur Folge
hat, wurde in der Gesamtabstimmung gegen Stimmen aus dem links-grünen Lager
angenommen. Das Geschäft passierte die Schlussabstimmung im Ständerat mit
Einstimmigkeit und im Nationalrat mit 166:0 Stimmen bei 19 Enthaltungen. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.2006
MAGDALENA BERNATH
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Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Während der Wintersession befassten sich die Räte mit den Differenzen bezüglich dem
Entlastungsprogramm 2003: In der ersten Runde schloss sich der Ständerat nur bei der
Aussetzung des AHV-Mischindexes und beim Programm EnergieSchweiz dem
Nationalrat an. Um zum Nationalrat, in dem der Systemwechsel bei der Fürsorge im
Asylbereich aufgrund einer taktischen Koalition zwischen der Linken und der SVP-
Fraktion vorläufig gescheitert war, eine Brücke zu bauen, präzisierte die kleine Kammer,
in welcher Form der Bund eine allfällige Nothilfe übernimmt. Insbesondere legte sie
fest, dass der Bundesrat die Nothilfepauschale aufgrund einer zeitlich befristeten
Kostenüberprüfung und nach Konsultation der Kantone anpassen wird. Diesem
Systemwechsel im Asylbereich stimmte der Nationalrat in der Folge zu. Zu weit ging der
grossen Kammer ein von Zuppiger (svp, ZH) eingebrachter Minderheitsantrag, der auch
die erst nach einem Verfahren abgewiesenen Asylsuchenden aus dem Fürsorgesystem
ausschliessen wollte. Beim Fonds für Eisenbahngrossprojekte folgte der Nationalrat
dem restriktiveren Sparkurs der kleinen Kammer: Er zeigte sich bereit, vom
Bundesanteil der LSVA befristet nur 80% in den Fonds für Eisenbahn-Grossprojekte zu
leiten. Die dabei eingesparten 325 Mio sollen bis 2009 wieder in den Fonds
zurückgezahlt werden. Nach längerer Diskussion um die Mittel im Bereich BFT setzte
sich schliesslich Kathy Riklin (cvp, ZH) mit einem Kompromissvorschlag durch:
Gegenüber dem Finanzplan sollen die Mittel für BFT um 296 Mio gekürzt werden. Dies
bedeutet ein jährliches Wachstum um ca. 5,2% gegenüber den ca. 4,8% gemäss
Ständerat. In der Einigungskonferenz setzte sich der Ständerat bei der Bildung
(jährliches Aufgabenwachstum von 4,8%) und bei der Besoldung von
Magistratspersonen (keine Lohnkürzung um 5%) durch, der Nationalrat hingegen bei der
Anstossfinanzierung von Kinderkrippen (keine Kürzung). Das Parlament verabschiedete
das Entlastungsprogramm 2003 im Betrag von rund 3 Mia Fr. gegen die Opposition der
Linken mit 116:72 (Nationalrat) resp. 32:7 Stimmen (Ständerat); die dringlichen
Massnahmen wurden mit 118:69 resp. 33:7 Stimmen gutgeheissen, mit 173:2 resp. 42:0
Stimmen die Änderung des Finanzhaushaltsgesetzes, um den Zeitplan zum Abbau des
strukturellen Defizits anzupassen, und mit 134:35 resp. 27:0 Stimmen die Änderung des
Parlamentsressourcengesetzes, das eine befristete Kürzung der Parlamentarierbezüge
ermöglicht. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.2003
MAGDALENA BERNATH

Voranschlag

Ende August präsentierte Finanzminister Villiger den Voranschlag für das Jahr 2002,
welcher von einem Einnahmenüberschuss von 356 Mio Fr. ausging. Dies sei zwar
erfreulich, doch reiche der Betrag nicht aus, um den Anforderungen einer nachhaltigen
Haushaltspolitik gerecht zu werden. Die Swissair-Krise im Herbst führte dazu, dass das
vom Parlament im Dezember verabschiedete Budget 2002 bei veranschlagten Ausgaben
von 51'249 Mio Fr. und Einnahmen von 50'955 Mio Fr. einen Ausgabenüberschuss von
294 Mio Fr. vorsah. Damit überschritten die veranschlagten Ausgaben erstmals die 50-
Mia-Grenze und übertrafen das Budget des Vorjahres um 2,3 Mia Fr. oder 4,8%. Am
meisten zusätzliche Mittel benötigte der Verkehr mit rund 1,3 Mia Fr. oder 18,6% mehr
als im Vorjahr, wobei vor allem die Bewältigung der Swissair-Krise zu Buche schlug. Der
Bereich Finanzen und Steuern wies ebenfalls ein überdurchschnittliches
Ausgabenwachstum auf (+550 Mio), da für den Schuldendienst und die Anteile Dritter
an den Bundeseinnahmen mehr Geld zur Verfügung stehen musste. Entlastungen
ergaben sich hingegen bei der sozialen Wohlfahrt (-67 Mio). Bei den Einnahmen ging der
Voranschlag von einem Zuwachs von rund 2 Mia Fr. oder 4,2% aus. Mehreinnahmen
sollten vor allem die Mehrwertsteuer, die direkte Bundessteuer und die
Verrechnungssteuer einbringen (total +2,5 Mia). Bei den Vermögenserträgen und den
Einfuhrzöllen sei jedoch mit weniger Einnahmen zu rechnen. 

Am umstrittensten waren in den Parlamentsdebatten neben den Kürzungen beim VBS
vor allem die Investitionskredite für die SBB und die Beitragserhöhungen für die
Filmförderung und für die Schweizer Schulen im Ausland: Mit Einverständnis des
Bundesrates erhöhte der Ständerat den Kredit an die kantonalen Hochschulen um 32
Mio Fr. und stockte, diesmal gegen den Willen der Regierung, den Zahlungsrahmen für
die Universitätsförderung 2001-2003 um 101,2 Mio Fr. auf – Plattner (sp, BS) hatte eine
noch höheren Betrag verlangt. Ausserdem machte die kleine Kammer die vom
Bundesrat beschlossenen Kürzungen der Infrastrukturbeiträge an die SBB von 42 Mio
Fr. rückgängig. Ohne Auswirkungen auf den Haushalt blieb die Erhöhung der vom
Bundesrat beantragten Beihilfen für die Milchwirtschaft um 20 Mio Fr. zulasten von
Investitionsgütern und Betriebshilfen. Diskussionslos kürzte der Ständerat schliesslich

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2001
MAGDALENA BERNATH
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das Budget des Finanzdepartements um 150 Mio Fr.; aufgrund der tieferen Teuerung sei
mit einer geringeren Zunahme der Lohnausgaben zu rechnen.  

Im Nationalrat verlangte Müller (fdp, ZH) namens der Finanzdelegation, dass der
Bundesrat die nötigen Kreditvorlagen für die Expo rechtzeitig dem Parlament
unterbreite. Die Finanzdelegation sei nicht bereit, diese Kredite im Schnellverfahren am
Parlament vorbeizuschleusen. Namens der SVP-Fraktion beantragte Zuppiger (ZH)
Rückweisung des Budgets an den Bundesrat mit dem Auftrag, die Ausgaben um 800 Mio
Fr. zu reduzieren. Rechsteiner (sp, BS) wollte den Voranschlag ebenfalls zurückweisen:
Die Verteidigungsmassnahmen seien zu kürzen und auf die neue Bedrohungslage nach
den Terroranschlägen vom 11. September in den USA auszurichten. Beide Anträge
wurden verworfen. Im Einklang mit dem Bundesrat und der Finanzkommission lehnte
der Nationalrat alle Aufstockungsanträge von Seiten der SP und der Grünen bei der
Entwicklungszusammenarbeit ab, ebenso eine Erhöhung des Kredits für Massnahmen
zur Integration von Ausländerinnen und Ausländern. Keine Chancen hatten auch die
Kürzungsanträge der SVP im Flüchtlingsbereich und beim Bundespersonal sowie die
Forderung, Aufstockungen beim Budget von „Präsenz Schweiz“ wieder rückgängig zu
machen. Bei der Presseförderung folgte der Rat der Kommissionsminderheit und
verzichtete auf eine Kürzung von 30 Mio Fr. für die Verbilligung der Posttaxen für
Zeitungen. Auch die Personalbezüge des UVEK-Generalsekretariats blieben
unangetastet. Gegen den Willen des Bundesrates stockte der Rat die Mittel zur
Förderung erneuerbarer Energien um 4 Mio Fr. auf. Ausserdem gewährte er 200'000
Fr. für die Durchführung des europäischen Jugendfestivals und zusätzliche 4,3 Mio Fr.
für die Schweizer Schulen im Ausland bzw. 3,5 Mio Fr. für die Filmförderung. Der
parteiübergreifende Antrag, die Bundesbeiträge an die Universitäten zusätzlich zu
erhöhen, wurde hingegen abgelehnt, die vom Ständerat gewährten Erhöhungen jedoch
gebilligt. Auch bei den Beihilfen für die Milchwirtschaft und bei der Erhöhung des
Nationalstrassenbudgets um 88 Mio Fr. schloss sich die grosse Kammer dem Ständerat
an, beim Bahnverkehr machte er aber die von der kleinen Kammer vorgenommene
Aufstockung wieder rückgängig. 

Nach und nach einigten sich die Räte schliesslich im Einklang mit dem Bundesrat auf
Kürzungen beim VBS von 37 Mio Fr., beschlossen, die Kredite für die Schweizer Schulen
um 2 Mio Fr. und für die Filmförderung um 1,75 Mio Fr. aufzustocken und die vom
Bundesrat bei der SBB gestrichenen Investitionen von 42 Mio Fr. rückgängig zu machen.
Im zweiten Anlauf stimmte der Nationalrat auch einem Verpflichtungskredit des VBS zur
Materialbeschaffung bei, der das Quorum der Ausgabenbremse zunächst nicht erreicht
hatte, da SVP, Grüne und Teile der SP ihm die Unterstützung versagt hatten. 4

In den Parlamentsdebatten zum Voranschlag 2003 musste Bundesrat Villiger Kritik
entgegennehmen, weil er den korrigierten Voranschlag verspätet vorgelegt hatte; der
Bundesrat habe sich an die vom Geschäftsverkehrsgesetz vorgegebenen Termine zu
halten, damit die Bundesversammlung die Beratungen seriös vorbereiten könne. Am
umstrittensten waren neben den Kürzungen der Personalkosten vor allem die Beiträge
zum Strassenbau, die Anstossfinanzierung für Kinderkrippen und der Transfer von
Geldern für die Gesundheitsprävention an das Bundesamt für Sport. Namens der SVP-
Fraktion beantragte Nationalrat Zuppiger (ZH) vergeblich Rückweisung des Budgets mit
dem Auftrag, 1 Mia Fr. einzusparen und die Investitionen im Strassenbau um 200 Mio Fr.
zu erhöhen. Der Nationalrat lehnte auch die Anträge von linker Seite zur Aufstockung
der Beiträge für die Entwicklungszusammenarbeit, die Bekämpfung des organisierten
Verbrechens und die Infrastrukturleistungen für die Bahn sowie zu Einsparungen beim
Kauf von neuem Rüstungsmaterial ab. Verworfen wurden ebenfalls die Streichungs-
resp. Kürzungsanträge der SVP bei der Expo, im Asylbereich, bei den
Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer, der Friedensförderung
und bei "Präsenz Schweiz" – letzterer allerdings knapp. Ebenfalls verschont blieben die
Filmförderung, Pro Helvetia, die Kulturabgeltungen für die Stadt Bern und der
Heimatschutz. Die grosse Kammer verwarf einen Antrag Fässler (sp, SG), der die
Verbilligung der Krankenkassenprämien um 1 Mia Fr. erhöhen wollte, um damit die
Kinderprämien zu bezahlen. Gegen den Willen des Bundesrates stimmte sie jedoch
einem Antrag Cina (cvp, VS) zu, für die Schaffung von Krippenplätzen 50 Mio Fr. zur
Verfügung zu stellen – Marlyse Dormond (sp, VD) hatte den Betrag auf 30 Mio Fr.
anheben wollen. Widerwillig hiess der Rat einen Nachkredit für die Expo von 80 Mio Fr.
gut, um endlich einen Schlussstrich ziehen und die letzten Handwerkerrechnungen
bezahlen zu können – die Grünen hatten die Streichung resp. Rückstellung des Kredits
verlangt; zunächst sollte die Expo nachweisen, dass sie sich bei der Wirtschaft intensiv
um eine Kostenbeteiligung bemüht hatte. Bei der Landwirtschaft verlangte Weyeneth

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.11.2002
MAGDALENA BERNATH
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(svp, BE) eine Ausklammerung der Direktzahlungen von der Kreditsperre und wollte im
Gegenzug auf die ursprünglich beantragte Aufstockung der Beihilfen und Zulagen in der
Milchwirtschaft um 30 Mio verzichten. Der Rat wies den Antrag ab, stimmte aber
kostenneutralen Umschichtungen von 50 Mio Fr. zugunsten der Produktions- und
Absatzförderung zu. Mugny (gp, GE) wehrte sich trotz bundesrätlicher Unterstützung
vergeblich gegen Abstriche bei der Abgeltung für den kombinierten Verkehr.
Zusätzliche Mittel kamen hingegen dem Nationalstrassenbau (+60 Mio), den
Hauptstrassen (+15 Mio) und der Sanierung von Bahnübergängen (+8 Mio) sowie den
Programmen zur Energie- und Abwärmenutzung (+ 2 Mio) zugute. Gegen den Willen des
Bundesrats beschloss der Nationalrat massive Einsparungen bei den Personalkosten
von insgesamt 130 Mio. Fr. – beantragt waren 40 Mio Fr. Die generelle Kreditsperre
blieb bei 1%; sowohl eine von Hess (cvp, ZG) verlangte Erhöhung auf 2% als auch ein von
Fässler (sp, SG) geforderter Verzicht wurden abgelehnt.  5

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Auch der Bundesrat zog offensichtlich die Konsequenzen aus dem knappen
Abstimmungsresultat, das ein tiefes asylpolitisches Malaise artikuliert hatte, und
beschloss, verstärkt auf abschreckende Massnahmen zu setzen. Künftig sollten
Asylsuchende, auf deren Gesuch nicht eingetreten wurde, als illegal anwesende
Ausländer gelten und dementsprechend keine Sozialhilfe mehr erhalten, sondern nur
noch die in der Verfassung verankerte Nothilfe (Fürsorgestopp). Von dieser
Massnahme, welche 2003 rund 7800 Personen betroffen hätte, erhoffte sich der
Bundesrat jährliche Einsparungen von 77 Mio Fr., eine Zunahme der freiwilligen
Ausreisen sowie eine Einbusse der Attraktivität der Schweiz als Asyldestination.
Asylbewerber mit positivem Eintretensentscheid aber mit letztlich abgelehnten
Asylgesuch sollten vom Fürsorgestopp vorderhand nicht betroffen sein. Einen
ähnlichen Vorschlag hatte der Bundesrat bereits früher (2000) gemacht, war aber am
Widerstand der Kantone gescheitert, die moniert hatten, dies würde nur zu einer
Verlagerung der Kosten führen, da die Kantone und Gemeinden für die Nothilfe
zuständig sind. Auch die nationale Asylkonferenz, die auf Vorschlag der Stadt Zürich
Anfang April stattfand, konnte die Bedenken der Kantone und Städte nicht zerstreuen.
Der Bundesrat beharrte aber auf seiner Absicht. Um die Massnahme möglichst rasch
umsetzen zu können, verpackte er diese Änderung der Asylgesetzgebung ins
Entlastungsprogramm 2003 (EP 03). Gleichzeitig schlug er im EP 03 noch zwei weitere
Elemente vor, die in dieser Form ebenfalls nicht in seinem Entwurf zur
Asylgesetzrevision enthalten gewesen waren. Auf das Asylbegehren von Personen, die
bereits erfolglos in einem EU- oder EWR-Land ein Gesuch gestellt haben, soll nicht
mehr eingetreten werden, womit sie automatisch unter den Fürsorgestopp fallen.
Zudem beantragte er, im Ausländergesetz (ANAG) einen neuen Haftgrund einzuführen:
Wer die Mitwirkungspflicht verletzt, weil er sich zum Beispiel bei der Papierbeschaffung
passiv verhält, soll für maximal neun Monate in Ausschaffungshaft genommen werden
können. Diese Massnahmen sollten im Dringlichkeitsverfahren verabschiedet werden.
Die Linke zeigte sich ob dem Vorgehen empört. Es gehe weniger um eine finanzielle
Entlastung, als vielmehr um eine im EP 03 völlig systemfremde Verschärfung der
Asylgesetzgebung; der Dringlichkeitsweg verunmögliche zudem ein Referendum vor
Ablauf eines Jahres. Auch in den Reihen der CVP machte sich Skepsis breit.
Insbesondere wurde bezweifelt, ob Inhaftierungen zu Einsparungen führen können. Die
SPK des Nationalrats zeigte sich ebenfalls wenig erfreut darüber, dass man auf diese
Weise wesentliche Punkte der Revision ihrer Vorberatung entzog.
Im Ständerat wurde den Neuerungen bei den Nichteintretensgründen und der
Inhaftierung stillschweigend zugestimmt. Beim Fürsorgestopp beantragte Brunner (sp,
GE), darauf zu verzichten, unterlag aber mit 29 zu 3 Stimmen. Ein Antrag Germann (svp,
ZH), den Bund bis zum Vorliegen gültiger Reisepapiere in der Verantwortung zu
belassen, wurde mit 32 zu 7 Stimmen abgelehnt; es wurde argumentiert, damit würden
die Einsparungen praktisch vergeben. Im Nationalrat stellte Leutenegger Oberholzer
(sp, BL) den Antrag, die ganze Übung abzubrechen; sie fand die Unterstützung der
geschlossenen SP und GP sowie von vier CVP-Vertretern und zwei Mitgliedern der
EVP/EdU-Fraktion, scheiterte aber mit 93 zu 60 Stimmen. Die Verschärfung bei der
Inhaftierung wurden mit 111 zu 66 Stimmen, die Ausweitung beim Nichteintreten
oppositionslos und der Fürsorgestopp mit 117 zu 60 Stimmen gutgeheissen. Da die SVP
eine Überwälzung auf die Kantone verhindern wollte, stimmte sie in einer zweiten

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.09.2003
MARIANNE BENTELI
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Abstimmung einem Antrag Genner (gp, ZH) zu, auf die Systemänderung zu verzichten.
Dieser Antrag wurde mit 95 zu 82 Stimmen angenommen.
Um doch noch Einsparungen im Asylbereich zu erreichen, präsentierte der Ständerat
daraufhin einen Kompromissvorschlag. Der Systemwechsel sollte vorgenommen
werden, allerdings in einer für die Kantone etwas weniger einschneidenden Form. Er
präzisierte, in welchem Ausmass der Bund eine allfällige Nothilfe übernimmt.
Insbesondere legte er fest, dass der Bundesrat die Nothilfepauschale aufgrund einer
zeitlich befristeten Kostenüberprüfung und nach Konsultation der Kantone anpassen
wird. Diese Lösung bringt noch 120 Mio Fr. Einsparungen für die Jahre 2004-2006. Im
Nationalrat beantragte Leutenegger Oberholzer (sp, BL) erneut, den Fürsorgestopp
nicht im Rahmen des EP 03 zu beschliessen, unterlag aber mit 120 zu 71 Stimmen.
Abgelehnt (mit 103 zu 89 Stimmen) wurde aber auch ein Antrag Zuppiger (svp, ZH), den
Fürsorgestopp auch auf Asylsuchende mit abgelehntem Gesuch auszudehnen. Davon
wären rund 25 000 Personen pro Jahr betroffen gewesen. Metzler erklärte, eine
derartige Massnahme würde in den Kantonen erst recht Ängste auslösen und sei
deshalb im jetzigen Zeitpunkt politisch nicht durchsetzbar. Da die Differenzen beim EP
03 nicht wie vorgesehen in der Herbstsession bereinigt werden konnten, verzichtete
der Bundesrat auf die von ihm ursprünglich angestrebte Dringlichkeit, weil er
angesichts der abweichenden Beschlüsse die entsprechenden Verordnungsentwürfe
nicht in die Vernehmlassung geben konnte. Die Inkraftsetzung erfolgt deshalb auf den 1.
April 2004. Damit kam der Bundesrat auch einem von Seiten der Kantone geäusserten
Wunsch nach einer längeren Vorbereitungsphase zur Umsetzung nach. 6
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